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Der Beitrag wird für den selbständig Er
werbstätigen bzw. Unternehmer von dem 
Betrag von 3600,— DM
berechnet Der übersteigende Betrag ist 
beitragsfrei.

§ 12
Sozialversicherungsbeitrag der selbständigen Land- 

und Forstwirte
(1) Der Beitrag der selbständigen Land- und Forst

wirte beträgt:
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bis 5 000 4,— 13,— 5,50

über 5 000 w 10 000 6,- 24,50 10,—
n 10 000 M 20 000 8,— 36,- 14,—

20 000 » 30 000 10,— 47,50 18,—
30 000 45 000 12,— 59,— 23,—
45 000 » 60 000 14,- 71,- 27,50
60 000 n 75 000 16,- 83,— 32,-

» 75 000 n 90 000 18,— 94,50 36,50

(2) Für Land- und Forstwirte mit Wirtschaften über 
90 000,— DM Einheitswert beträgt der Sozialversiche
rungsbeitrag einschließlich Unfallumlage monatlich 
94,50 DM bzw. 36,50 DM bei Vollrentenbezug.

(3) Für Land- und Forstwirte mit Einkünften aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit oder handwerklicher 
Tätigkeit wird neben dem in Abs. 1 festgelegten Bei
trag ein weiterer Beitrag nach den Sätzen des § 13 bzw* 
nach den Sozialversicherungsbeitragssätzen für Hand
werker erhoben. Für die Beitragsfestsetzung gilt fol
gende Reihenfolge:

a) handwerkliche Tätigkeit;
b) land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit;
c) selbständige Erwerbstätigkeit.
(4) Werden von Land- und Forstwirten außerdem 

Lohneinkünfte bzw. Einkünfte aus handwerklicher 
Tätigkeit erzielt und ergibt sich dadurch, daß die sozial- 
versicherungsbeitragspfiichtigen Einkünfte insgesamt 
7200,— DM jährlich übersteigen, dann wird der Sozial
versicherungsbeitrag für land- und forstwirtschaftliche 
Tätigkeit vom Rat des Kreises bzw. Stadtkreises, Ab
teilung Finanzen, Referat Steuern, anteilig festgesetzt.

1,

§ 13
Sozial Versicherungsbeiträge für selbständig Erwerbstätige, Unternehmer, Gewerbetreibende und frei

beruflich Tätige
(1) Die Beiträge betragen für:

Selbständig Erwerbstätige, Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige ohne fremde Arbeitskräfte:

Beitrag in •/• 
der beitrags
pflichtigen 
Einkünfte

a) Rechtsanwälte, Notare, Wirtschafts
prüfer, Steuerberater, Bücherrevisoren, 
Steuerhelfer, Buchsachverständige, Testa
ments- und Vermögensverwalter, Treu
händer, Nachlaßpfleger, Haus- und
Grundstücksverwalter, Makler, Buch-
macher ........................................................................ 17 10 — 6 3,50 0,3

b) Alle unter Buchst a nicht genannten 
Personen ..................................................................... 14 8,— 5 3 — 0,3
Zu dem genannten Personenkreis gehören auch Stun den buchhalter, soweit sie nach allgemeinem Steuerrecht 
besteuert werden. Diese Stundenbuchhalter 6ind den Steuerberatern bzw. Steuerhelfem gleichgestellt.

2. Selbständig Erwerbstätige, Gewerbetreibende, Unternehmer sowie freiberuflich Tätige mit fremden Arbeits
kräften:

Mindest
beitrag

DM

Beitrag bei 
Vollrenten
bezug in •/•

Mindest
beitrag bei 

Vollrenten
bezug 
DM

Beitrag zur 
Unfallumlage 
in •/« je Ge
fahrenklasse

Beitrag in •/• 
der beitrags
pflichtigen 
Einkünfte

a) Freiberuflich Tätige mit steuerbegünstig
ten Einkünften aus den in § 5 der Ver
ordnung über die Besteuerung des Ar
beitseinkommens genannten Tätigkeiten 
sowie freiberuflich Tätige, die Mitglieder 
des Deutschen Sdiriftstellerverbandes, 
des Verbandes Deutscher Komponisten 
und Musikwissenschaftler sowie des Ver
bandes Bildender Künstler Deutschlands
sind ...................................................................................... 14

b) Freiberuflich Tätige mit nichtsteuer
begünstigten Einkünften aus den in § 5 
der Verordnung über die Besteuerung 
des Arbeitseinkommens genannten Tätig
keiten sowie alle anderen selbständig Er
werbstätigen, Unternehmer, Gewerbe
treibenden sowie freiberuflich Tätige mit 
Ausnahme der unter Buchst, a genannten 
freiberuflich Tätigen ............. ...........................................     17

Mindest
beitrag

DM

8,—

10,—

Beitrag bei 
Vollrenten

bezug in •/•

Mindest
beitrag bei 

Vollrenten
bezug 
DM

Beitrag zur 
Unfallumlage 
in •/« 1e Ge
fahrenklasse

5 3,— 0,3

6 3,50 0,3


